
Protokollauszug
aus der

Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Grevesmühlen 
vom 26.01.2021

Top 9.1 Umlegungsverfahren U 4 "Zum Sägewerk"
Beauftragung der Geschäftsstelle

 
Herr Baetke merkt an, dass die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses nicht 
auf der Homepage ersichtlich ist und bittet um Prüfung, ob diese Information er-
gänzt werden kann. 
 
Sachverhalt:
Mit Beschluss vom 08.02.2016 hat die Stadtvertretung die Tätigkeit einer Geschäfts-
stelle an den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Lothar Bauer übertragen. 
Herr Bauer hat zum 31.12.2018 die Sozietät des Vermessungsbüros Bauer und Siwek 
in den Ruhestand verlassen. Frau Siwek führte im Auftrag des Landesamtes für inne-
re Verwaltung die Abwicklung der bestehenden Anträge aus. Der Auftrag zur Ge-
schäftsabwicklung durch Landesamt für innere Verwaltung ist befristet und aus die-
sem Grund soll der Beschluss zur Übertragung der Geschäftsstelle erfolgen. 
Gemäß §46 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 6 der Umlegungsausschusslandesver-
ordnung (UmlALVO M-V) können die vom Umlegungsausschuss (Umlegungsstelle) im 
Umlegungsverfahren zu treffenden Entscheidungen von einer Geschäftsstelle vorbe-
reitet werden. Die Aufgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses sollen 
gemäß § 46 Abs. 4 BauGB in Verb. mit §6 Abs. 2 UmlALVO M-V der Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieurin Kerstin Siwek aus Wismar übertragen werden. 
 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen beschließt die Tätigkeiten einer Ge-
schäftsstelle zur Vorbereitung der im Umlegungsverfahren zu treffenden Entschei-
dungen gemäß § 46 Abs. 4 Satz 3 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 und 2 UmlALVO M-V 
der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurin Kerstin Siwek, (Anschrift: Vermes-
sungsbüro Kerstin Siwek, Kanalstraße 20, 23970 Wismar) zu übertragen.
 

Abstimmungsergebnis: 
Gesetzl. Anzahl der Vertre-
ter:

9

- davon anwesend: 9
Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

   




